


2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. ?

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Streitwert: 86,76 EUR

Tatbestand

Der Tatbestand entfällt gemäß 8 313a ZPO.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin hat ihren geltend gemachten Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus abgetretenem
Recht in Höhe von 86,76 Euro aufgrund eines Kaufvertrages vom 16.04.2022 zwischen
theck24 und dem Beklagten betreffend eine Steckdose und einen Spr i tzwasserschutz gemäß
$ 433 BGB schlüss ig begründet.

Die Einwände des Beklagten aus der Klageerwiderung vom 13.12.2023 sind nicht geeignet,
den klägerischen Anspruch zu Fall zu bringen.

Die Nebenforderungen gründen sich auf die 88 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 Abs. 1 S. 2, 288, 247
BGB.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 91 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Voll-
Streckbarkeit f indet seine Rechtsgrundlagen in den 88 708 Nr. 11, 713 ZPO.

Rech t s behe l f s be l eh r ung :

Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden, wenn
- der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigt oder
- das Gericht die Berufung im Urteil zugelassen hat oder
- es sich ume i n ?Versäumnisur te i l handelt, gegen das der Einspruch an sich nicht

stat thaft ist, sofern die Berufung darauf gestützt wird, dass ein Fall schuldhaf ter Ver-
säumnis nicht vorgelegen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von e i nem Mona t schrift l ich bei dem

Landge r i c h t Zw i ckau
Platz der Deutschen Einheit 1
08056 Zwickau

einzulegen und innerhalb von zwe i Mona t e n zu begründen.

Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spä-
testens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
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